
Hausratversicherung Versicherungsbedingungen: VHB 2008

  Unterversicherungsverzicht:   Mitversicherung von Fahrrädern gemäß Klausel 7110
  Voraussetzung für die Vereinbarung von Unterversicherungsverzicht ist eine Versicherungssumme   Neumitglieder erhalten 50% Sondernachlass im ersten Versicherungsjahr!
  von mindestens 650,-- € je qm-Wohnfläche.   Der Jahresbeitrag beträgt je 100,-- € Neuwert der zu versichernden Fahrräder 2,40 €
  Anmerkung:   im Basis- und Komforttarif (Mitversicherung ist in 50,--€ Stufen vereinbar).
  Die Entschädigung ist insgesamt auf die vereinbarte Versicherungssumme zuzüglich 10 % Vorsorge
  gemäß Abschnitt "A" § 12 Nr. 4 der Allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen begrenzt.

  Wertsachen sind im Basistarif bis 20 % bzw. im Komforttarif bis 30 % der Hausrat-
  versicherungssumme mitversichert.

Der Beitrag richtet sich nach der Risikoanschrift. 
Bitte ermitteln Sie die entsprechende Tarifzone in der nachfolgenden Tabelle nach Postleitzahlen.   Eine Erhöhung auf 25 %, 30 %, 35 % oder 40 % ist möglich.

  (Die Entschädigungsgrenzen gelten lt. Versicherungsbedingungen)
  Tarifzonen   Neumitglieder erhalten 50% Sondernachlass im ersten Versicherungsjahr!
   H I:  soweit nicht bei Tarifzone H II oder H III aufgeführt   Der Beitragszuschlag (je 1.000,-- € Hausratversicherungsumme) beträgt je 5 % Erhöhung

  der Entschädigungsgrenze
   H II:  Orte und Gebiete mit den Postleitzahlen:   im Basis- und Komforttarif: Beispiel: Erhöhung der Entschädigungsgrenze im Komforttarif auf 40%

 01067 - 01326  07545 - 07778  17389 - 18239  29221 - 29369  39218 - 39279  56564 - 56659  67059 - 67663   Tarifzone I 0,10 €  (30 % beitragsfrei mitversichert). Zusätzlich werden 2 x 5 % versichert:  
 03042 - 03099  09111 - 09127  18246 - 18609  29525 - 29699  41812 - 42929  58089 - 58739  68159 - 69259   Tarifzone II 0,15 € Tarifzone II = 2 x 0,15 € = 0,30 € x Höhe der gewünschten 
 03149 - 03197  09130 - 09131  19053 - 19089  31008 - 31039  45525 - 45549  59063 - 59823  70173 - 70619   Tarifzone III 0,20 € Hausratversicherungssumme (je 1.000,-- €) = Jahresbeitrag
 04103 - 04357  14467 - 14482  19205 - 19399  31134 - 32839  46325 - 46459  61118 - 61279  76131 - 76229

 04509 - 04579  14513 - 14959  19406 - 19417  33098 - 34134  47533 - 47669  63571 - 63599  76726 - 76779

 04643 - 04688  14974 - 15299  21244 - 21449  35390 - 35519  48143 - 49849  63654 - 63755  79098 - 79117

 04758 - 04889  15306 - 15328  21614 - 21789  37073 - 37085  51545 - 51789  63791 - 63796  80331 - 82239   Mitversicherung weiterer Elementarschäden (BWE 2008) 
 06108 - 06132  15344 - 15898  23701 - 23829  38100 - 38126  52134 - 53639  64283 - 64384  85521 - 85778   Beitragszuschlag 0,20 € je 1.000,-- € Hausratversicherungssumme (im Basis- und Komfforttarif)
 06179 - 06259  15907 - 16307  23879 - 23948  38440 - 38448  53879 - 53919 64386 - 64589  93047 - 93059

 06366 - 06429  16321 - 16767  23966 - 23999  37073 - 37085  54290 - 54296  64807 - 65629  99084 - 99638

 06618 - 06688  16775 - 16949  24103 - 24409  38100 - 38126  55116 - 55299  66111 - 66459   Glasversicherung - Versicherungsbedingungen AGIB 2008 
 06727.  17033 - 17099  24768 - 24999  38440 - 38448  56068 - 56283  66538 - 66589

 06749 - 06869  17109 - 17379  25524 - 27729  39104 - 39130  56294 - 56379  66663 - 66839

  Glasversicherung für eine Wohnung Jahresbeitrag 18,-- €
   H III:  Orte und Gebiete mit den Postleitzahlen:   Glasversicherung für ein Einfamilienhaus Jahresbeitrag 24,-- €

 10115 - 14199  22041 - 23689  25335 - 25499  40210 - 41751  46483 - 47509  52062 - 52080  61348 - 63549   Erhöhung der Entschädigungsgrenzen um je 100,-- €:
 20095 - 21228  23843 - 23869  27749 - 28879  44135 - 45481  47798 - 47929  53721 - 53859  65719 - 65936   ~ von künstlerisch bearbeiteten Glasscheiben, -platten und -spiegeln Jahresbeitrag 0,30 €
 21465 - 21529  24534 - 24649  30159 - 30989  45657 - 46286  50126 - 51519  60311 - 60599   ~ von versicherten Kosten gemäß § 4 

     der Allgemeinen Glasversicherungsbedingungen AGLB 2008
     je Position Jahresbeitrag 0,30 €

  Glaskeramik-Kochfläche Jahresbeitrag 9,-- €
  Grundbeitrag je 1.000,-- € Versicherungssumme 
  Neumitglieder erhalten 50% Sondernachlass im ersten Versicherungsjahr!

Basistarif Komforttarif
  Tarifzone I 0,80 € 0,95 €   Mindestversicherungssumme 25.000,-- €
  Tarifzone II 1,20 € 1,35 €   Höchstversicherungssumme 200.000,-- €
  Tarifzone III 1,40 € 1,60 €

  Der Beitrag für nicht ständig bewohnte Wohnungen (z. B. Zweitwohnung) im Inland beträgt, unabhängig
  von der Tarifzone der Risikoanschrift, 3,-- € für den Basistarif und 3,50 € für den Komforttarif  je 1.000,-- €   Alle Beitragsangaben verstehen sich einschließlich der zur Zeit gültigen gesetzlichen 
  Versicherungssumme.   Versicherungssteuer.
  Bitte Klausel 7213 und Klausel 7311 beachten!   Keine Selbstbeteiligung im Schadensfall!

Hausratversicherung für Erzieher und Beschäftigte im öffentlichen Dienst 

Beiträge ab dem 09.05.2009



	 Dynamische Hausratversicherung zum Neuwert (VHB 2008) gegen Schäden durch Feuer, Einbruchdiebstahl/Raub, Leitungswasser und Sturm/Hagel.

Gewünschter Versicherungsumfang:  Basistarif   Komforttarif
Die Wohnung wird ständig bewohnt  nicht ständig bewohnt
Sie liegt in einem Mehrfamilienhaus Einfamilienhaus mit vermieteter Einliegerwohnung
Sie sind  Mieter           Hausbesitzer       Eigentümer der Wohnung

Die Wohnfläche beträgt: ................................. qm Gewünschte Versicherungssumme: .................................. .000,– 5   Jahresbeitrag: ............................... 5

	 Beantragt wird zusätzlich:
der Einschluss von Fahrraddiebstahlschäden (Klausel 7110) bis zu einem Betrag von: ......................................... 3  je Versicherungsfall Jahresbeitrag: ............................... 5
die Erhöhung der Entschädigungsgrenze für Wertsachen  25 % 30 % 35 % 40 % der Hausratversicherungssumme Jahresbeitrag: ............................... 5
Mitversicherung weiterer Elementarschäden (Bitte Zusatzfragebogen vollständig beantworten)     Jahresbeitrag: ............................... 5

                 Endbetrag Hausratversicherung (inkl. Versicherungssteuer): ............................... 5
	 Glasversicherung (AGlB 2008)

Zu versichern sind Gebäude- und Mobiliarverglasungen einschließlich der Wintergartenverglasung der
Wohnung oder des    Einfamilienhauses gegen Bruchschäden             Jahresbeitrag: ............................... 5

Nicht versichert sind: optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper, Handspiegel, Photovoltaikanlagen sowie Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, 
die Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bildschirme von Fernsehern, Computer-Displays).

	 Beantragt wird zusätzlich:
Glaskeramik-Kochfläche                    Jahresbeitrag: ............................... 5
Erhöhung der Entschädigungsgrenze gemäß § 3 bzw. § 4 der AGlB 2008 um: 

 .......................... 3  für künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel           Jahresbeitrag: ............................... 5
 .......................... 3  von zusätzlichen Leistungen für Liefer- und Montierkosten            Jahresbeitrag: ............................... 5
 .......................... 3  für Anstriche, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacke u. Folien       Jahresbeitrag: ............................... 5
 .......................... 3  für das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen             Jahresbeitrag: ............................... 5
 .......................... 3  zur Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen Jahresbeitrag: ............................... 5
 Endbetrag Glasversicherung (inkl. Versicherungssteuer): ............................... 5
 Jahres-Gesamtbetrag (inkl. Versicherungssteuer): ............................... 5
	 Weitere Hausratversicherungen: Bestehen weitere Hausratversicherungen für  den Versicherungsort?     Ja    Nein

Wenn ja
         Versicherer                                       Versicherungssumme             Vers.-Schein-Nr.

	 Vorversicherung
Bestehen/bestanden für Sie oder andere Mitglieder Ihres Haushaltes bereits eine    Hausratversicherung    Glasversicherung   keine Vorversicherung?
Wenn ja
         Versicherer                                       Versicherungssumme             Vers.-Schein-Nr.

Gekündigt durch  Versicherer  Versicherungsnehmer  Ablauf der Versicherung/Datum
Hatten Sie oder eine mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Person innerhalb der letzten 5 Jahre Schäden aus Gefahren, gegen die jetzt Versicherungsschutz  
beantragt wird? Ja  Nein

 Anzahl         Art              Schadensumme gesamt

	 Einzugsermächtigung  Die Beiträge sind bis auf Widerruf vom angegebenen Konto abzubuchen. Die Einzugsermächtigung gilt auch für Ersatzverträge.

Konto-Nr.               Kontoinhaber

BLZ                                                             Geldinstitut

                                                                    Unterschrift

Versicherungsort
(nur ausfüllen, wenn 
nicht mit Anschrift 
übereinstimmend)

Name, Vorname: Geb.-Datum:

Straße, Haus-Nr.: Beruf:

PLZ, Wohnort: Dienstst. oder Angaben der Beziehung zum öffentl. Dienst:

Straße, Haus-Nr.: Tel. privat:

PLZ, Wohnort: Handy:

Gerechnet vom 1. Januar des nächsten Jahres an. Sie verlängert sich stillschweigend von E-Mail:

Jahr zu Jahr, wenn nicht schriftlich gekündigt wird und die Kündigung nicht spätestens
drei Monate vor Ablauf dem anderen Vertragspartner zugegangen ist.

Antragsteller/in

Versicherungsbeginn/
Versicherungsumfang

Versicherungsdauer
1 Jahr

(wenn abweichend vom Antragsteller)

Hausratversicherung für Erzieher und 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst VVaG

 Neuantrag      Erhöhungs-/Umstellungsantrag zu 

Vers.-Nr.:

Antrag auf Hausratversicherung nach VHB 2008  
und Glasversicherung nach AGlB 2008 

Darmstädter Straße 66-68 · 64372 Ober-Ramstadt
Telefon: 0 61 54/63 77 77 · Fax: 0 61 54/63 77 57
E-Mail: kontakt@heb-hessen.de · www.heb-hessen.de 

Gegründet 1897

Vorläufige Deckung gewünscht  Ja Nein

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass im Falle der Gewährung sofortigen Versicherungsschutzes ab diesem Zeitpunkt Beiträge zu 
 entrichten sind und der Versicherungsantrag nicht widerrufen werden kann.

Sind Gewerbebetriebe auf dem Versicherungsgrundstück
oder im Umkreis von 10 m?        Ja      Nein 
Wenn ja, 
welche:

Tag:  Monat:  Jahr: 20 12.00 Uhr

07
/2

00
9

Fax:

Unrichtige Beantwortung der Fragen nach Gefahrumständen sowie arglistiges 
Verschweigen auch sonstiger Gefahrumstände kann den Versicherer berechtigen, 
den Versicherungsschutz zu versagen. 

Ort, Datum                 Unterschrift des Antragstellers (Versicherungsnehmer)   Unterschrift des Bezirksvertreters/Vermittlers

Bestandteil dieses Antrages ist auch die Rückseite. Meine Unterschrift gilt auch für die Datenverarbeitung durch den Versicherer laut Antragsrückseite sowie die 
Einzugsermächtigung. Ich bestätige, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen erhalten und die Rückseite des Antrages gelesen zu haben.



Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Versicherungserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die 
Frist beginnt an dem Tag, nach dem Ihnen der Versicherungsschein zugegangen ist, die Versicherungsbestimmungen einschließlich unserer Allge-
meinen Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen gemäß § 7 Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in 
Textform vorliegen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

HEB – Hausratversicherung für Erzieher und Beschäftigte im öffentlichen Dienst V  VaG
Darmstädter Straße 66-68, 64372 Ober-Ramstadt - Faxnummer: 0 61 54/63 77 57

Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz mit Zugang der Widerrufserklärung. Beiträge sind ab dem Tag, an dem der Versi-
cherungsschutz beginnt bis zum Zugang des Widerrufs zu entrichten. Wird sofortiger Versicherungsschutz gewährt, kann der Versicherungsantrag 
nicht widerrufen werden.

Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Erhöhungs-/Umstellungsantrag, so läuft Ihr ursprünglicher Vertrag weiter. 

Vertragsgrundlagen: 
Die Satzung des Versicherungsvereins, die gesetzlichen Bestimmungen, Allgemeine Hausratversicherungsbedingungen (VHB 2008), Besondere Bedin-
gungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden (BWE 2008), Allgemeine Bedingungen für die Glasversicherung (AGlB 2008) sowie die jeweils 
extra vereinbarten Klauseln (Stand 31.05.2008).

Beitragsangleichung:
Auf die Möglichkeit zur Beitragsanpassung aufgrund von Versicherungsbedingungen und Klauseln sowie Änderung der Versicherungssteuersätze wird 
hingewiesen.

Nebengebühren und Kosten:
Nebengebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden nicht erhoben. Entsteht aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zu-
sätzlicher Verwaltungsaufwand (z.B. Mahnkosten, Lastschriftrückläufe), können die dadurch verursachten Kosten gesondert pauschal in angemessener 
Höhe in Rechnung gestellt werden.

Zahlungsverzug bei Erstbeitrag:
Damit wir den Versicherungsschutz gewähren können, müssen Sie den vereinbarten Beitrag bezahlen. Zahlen Sie den Erstbeitrag nicht rechtzeitig, be-
ginnt der Versicherungsschutz frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem der Beitrag bei uns eingegangen ist. Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, 
können wir, solange Sie die Zahlung nicht geleistet haben, gemäß § 37 des Versicherungsvertragsgesetzes vom Vertrag zurücktreten.

Einwilligungsklausel:
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus der Angebotsanforderung, den Antragsunterlagen oder der Vertrags-
durchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko/-Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung 
der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und an den Verband der Sachversicherer und den 
Verband der Versicherungsvereine a.G.e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch für entsprechende 
Prüfung bei anderweitig beantragten (Versicherungs-)Verträgen und bei künftigen Anträgen.
Ich willige ein, dass der Versicherer, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient, allgemeine Vertrags-, 
Abrechnungs- und Leistungsdaten an einen Vertreter weiterleitet. 

Erläuterung zum Versicherungsumfang:
Für Antiquitäten und Kunstgegenstände ist der Versicherungswert der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte.

Wohnfläche:
Die Wohnfläche ist die Grundfläche aller Räume einer Wohnung einschließlich Hobbyräume. Nicht zu berücksichtigen sind Treppen, Balkone, Loggien 
und Terrassen sowie Keller, Speicher, Bodenräume, die nicht zu Wohn- und Hobbyzwecken genutzt werden.

Unterversicherungsverzicht:
Auf Abzug wegen Unterversicherung wird verzichtet, sofern eine Versicherungssumme von mindestens 650,– 1 je qm-Wohnfläche vereinbart ist. 
Anmerkung: Die Entschädigung ist insgesamt auf die vereinbarte Versicherungssumme zuzüglich 10 % Vorsorge gemäß Abschnitt A § 12 Nr. 4 der  
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (VHB 2008) begrenzt.

Wohnungswechsel:
Ein Wohnungswechsel ist dem Versicherer spätestens bei Umzugsbeginn unter Angabe der neuen Wohnfläche in Quadratmetern schriftlich anzuzeigen  
(Abschnitt A § 11 Nr. 4 VHB 2008).

Anpassung der Versicherungssumme:
Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert sich mit Beginn eines jeden Versicherungsjahres entsprechend Abschnitt A § 9 Nr. 3 VHB 2008.

Zuständige Stelle der staatlichen Aufsicht:
Regierungspräsidium Darmstadt, Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Hausratversicherung für Erzieher und 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst VVaG
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